
Im zweiten Satz des ersten Absatzes des § 3 muß es 
statt „Ausübung“ richtig heißen „Ausführung“.

Berichtigt ist bereits im § 12 der Absatz a). Dort heißt 
es richtig: „Entwicklung der Produktionstätigkeit der 
ihnen angeschlossenen Betriebe".

Im § 14, Abs. 1, b) muß es in der Drucksache Nr. 111 
in der vierten Zeile heißen: „bei Maurer- und Zim
mererbetrieben" (statt „Betriebe"). Ich bitte das zu er
gänzen.

Sodann soll im § 23, Abs. 2, der Drucksache Nr. 111 
das Komma nach „gewählt" durch ein Semikolon ersetzt 
werden. Es heißt also:

Die Vertreter des Handwerks werden von den Ober
meistern der Berufsgruppen des Kreises in unmittel
barer, geheimer Wahl gewählt: die Vertreter des 
Freien Deutschen Gewerkscfaaftsbundes werden von 
der Kreisorganisation, die der öffentlichen Verwal
tung vom Kreisrat benannt.

In Übereinstimmung mit dem soeben verabschiedeten 
Wahlgesetz soll nun jedoch hier statt „Kreisrat“ gesetzt 
werden: „Rat des Kreises“. Ich bitte auch hier, diese 
Änderung vorzunehmen.

Schließlich ist eine Änderung in § 25 vorzunehmen. 
Der Paragraph muß richtig folgendermaßen lauten:

Für die Wahl der innerhalb der Organisation der 
Landeshandwerkskammer zu wählenden Funktio
näre ist unter Mitwirkung des Handwerks eine 
Wahlordnung für die Handwerkskammern der Deut
schen Demokratischen Republik zu erlassen.

Das „unter Mitwirkung" war in der Berichtigung der 
Drucksache Nr. 111 an die falsche Stelle geraten.

Bevor ich jetzt zur Abstimmung schreite, bitte ich das 
Haus, Kenntnis zu nehmen von der dem Präsidium vor
getragenen Bitte des Präsidenten der Handwerkskammer 
Brandenburg, des Herrn Schneiderobermeisters Alfred 
Hannemann in Potsdam, der Regierung und der Volks
kammer für das Gesetz zur Förderung des Handwerks 
den Dank des Handwerks auszusprechen. Ich darf mich 
Ihres Einverständnisses versichert halten, daß wir Herrn 
Hannemann diese Gelegenheit geben.

Wir kommen nunmehr zur Abstimmung über das Ge
setz. Wer diesem großen Gesetz, dem zunächst letzten in 
der großen Reihe der wichtigen, grundlegenden Gesetze 
der Deutschen Demokratischen Republik, seine Zustim
mung geben will in der Form der Drucksache Nr. 111, 
beruhend auf der Drucksache Nr. 103, mit den zuletzt 
von mir bekanntgegebenen mündlichen Berichtigungen, 
den bitte ich um der Bedeutung des Gesetzes willen, 
sich von seinem Platz zu erheben. — Ich danke Ihnen. 
Wer will sich der Stimme enthalten? — Ich bitte die
jenigen Mitglieder des Hauses, die gegen dieses Gesetz 
stimmen wollen, sich bemerkbar zu machen. — Auch 
dieses große Gesetz hat die einstimmige Annahme durch 
die Volksvertretung der Deutschen Demokratischen 
Republik gefunden.

(Langanhaltender Beifall)
Ich bitte nunmehr den Präsidenten der Handwerks

kammer Brandenburg, Herrn Hannemann, das Wort zu 
nehmen.

Schneiderobermeister Hannemann, Präsident der 
Handwerkskammer Brandenburg:

Meine Damen und Herren! Als Vertreter des Hand
werks habe ich die Ehre, der Provisorischen Volkskam
mer der Deutschen Demokratischen Republik für die An
nahme des Gesetzes zur Förderung des Handwerks den 
tiefempfundenen Dank auszusprechen.

(Beifall)

Schon bei der Gründung der Deutschen Demokratischen 
Republik hat, wie alle Bevölkerungskreise, das Hand
werk es freudig begrüßt, daß durch die Festigung der de
mokratischen Entwicklung uns ein gesichertes Arbeiten 
gewährleistet wurde. Wie durch die Verabschiedung der 
vielen Gesetze, u. a. des Gesetzes zur Förderung der 
Jugend und des Gesetzes der Arbeit, die in der Re
gierungserklärung des Herrn Ministerpräsidenten Gro
tewohl angekündigten Maßnahmen Wirklichkeit wurden, 
rechnete auch das Handwerk auf ein Gesetz für seine 
Arbeit. Dieses Gesetz ist nun Wirklichkeit geworden. 
Gerade jetzt bei der Vorbereitung des Fünfjahrplanes, 
in dem für alle Wirtschaftkreise und auch für das Hand
werk weitgesteckte Ziele gesetzt sind, wird durch das 
Gesetz zur Förderung des Handwerks die Grundlage für 
eine gesicherte Existenz des Handwerks geschaffen. Es 
gibt dem Handwerk die Möglichkeit für eine friedliche 
wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung.

Während in Westdeutschland das Handwerk auf Grund 
der hemmungslosen Gewerbefreiheit sorgenvoll in die 
Zukunft blickt, kann das Handwerk in der Deutschen 
Demokratischen Republik seine ganze Kraft in den Dienst 
des wirtschaftlichen Aufbaues stellen. Wir Handwerker 
haben erkannt, daß nur in einer krisenfreien Wirtschaft, 
wie wir sie in der Deutschen Demokratischen Republik 
errichten, ein gleichbleibendes, vorwärtsschreitendes 
Arbeiten möglich ist. In der vielgerühmten freien Wirt
schaft ist es stets so, wie es die Vergangenheit uns ge
lehrt hat, daß die großen, kapitalkräftigen den wirt
schaftlich kleinen, um seine Existenz bangenden Gewer
betreibenden vernichten.

Schon nach dem Zusammenbruch im Jahre 1945 — 
das darf man wohl erwähnen — hat das Handwerk ge
nau so wie die anderen Wirtschaftszweige dazu beige- 
tragen, die so arg zerschlagene Wirtschaft wieder in 
Gang zu bringen. Der Volkswirtschaftsplah 1950 wird 
den weiteren Beweis dafür erbringen, daß das Handwerk 
in der Lage und auch bestens gewillt ist, seinen Teil 
dazu beizutragen, um recht schnell zu einem normalen 
Leben zurückzukehren.

Das Gesetz zur Förderung des Handwerks wird nun 
den Ansporn geben, für die im Fünfjahrplan gesteckten 
weiten Ziele sich noch aktiver einzusetzen. Ich kann 
Ihnen versprechen, daß das Handwerk alles tun wird, 
um an der Hebung des Lebensstandards der Bevölke
rung stärkstens mitzuarbeiten.

(Bravo)
Auf Grund der Unterstützung, die unsere Regierung 

dem Handwerk zuteil werden läßt, wird es möglich sein, 
im Handwerker das demokratische Staatsbewußtsein zu 
stärken.

Wir wissen, daß alle diese Ziele nur erreicht werden 
können, wenn wir uns im Kampf um den Frieden tat
kräftig einsetzen. Durch dieses fortschrittliche Gesetz 
werden wir unsere Berufskollegen im Westen unseres 
Vaterlandes überzeugen, daß die Maßnahmen, wie sie 
in der Deutschen Demokratischen Republik durchgeführt 
werden, eine gesicherte, unabhängige Zukunft des Hand
werks garantieren.

Es ist nun die Aufgabe des Handwerks, im Kampf um 
die demokratische Einheit Deutschlands mit in der vor
dersten Reihe zu stehen. Wir geloben, für dieses hohe 
Ziel zu kämpfen, und das soll der Dank des Handwerks 
für die Verabschiedung dieses Gesetzes sein.

(Starker Beifall)

Präsident Dieckmann:
Wir haben die Ausführungen des Herrn Obermeisters 

Hannemann mit Interesse und Dank entgegengenommen. 
Daß die Auffassung, die er hier bekundet hat, die Auf
fassung des Handwerks schlechthin ist, ergibt sich aus
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